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Cartier fodert daß im 54 § auch die D'en!?
bothen von dem Zeugenverhör ausgenommen we-wc»,
indem leicht augeublikltche Erbitterungen zu Anklagen
Aalaas geben könne», die selbst in dem engsten Zirkel
der Haushaltungen Mißtranen bewirken würden.
Germann glaubt, Cartiers Begehren sey dem l §
dieses Gesetzes zuwider. Iomini will auch noch
die Geschwisterkinder ausuehinrn. Pellegrini un-
rerstüzt den §, indem nur die nächsten Verwandten
«!s Blutsverwandte ausgenommen werden fol
len, und von Dienstboten wieder Verschwörungen oft
die gründlichsten Angaben erhalten werden können.

Fiji stimmt dem § bei. Cartier beharret. Custor
stimmt zum §, weil ein Bürger leicht loo Fabrikarbei
ter haben könnte, und er also sonst vor allen diesen
wider den Staat sprechen könnte. Der § wird ohne
Abänderung angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
HZ. Dez ktiins (ÜUMINUNSUX er liez k'-urvres. Ki^ne

b! » in c> ri ci, c-aclet. üöveiclou, Ic>. ?öviier I/YY,
8. S. 2Z.

Wir haben bereits (B. I. S. 764.) eine frühere
Schrift des nämlichen Verfassers über diesen Gegen-
stand angezeigt. Die gegenwärtige geht von dem Ar-
tikel des Municipakgeietzes aus, welcher verlangt, die
îokalausgaben jeder Gemeinde sollen aus den jederzeit
hiezu bestimmt gewesenen Gemeindsgütcrn und wo
diese nicht hinreichen durch Beitrage aller Gemeind-
emvohncr, bestritten weroen. Es folgert daraus, daß
es wichtig sey, mit Beschleunigung die Trennung der
Gemeindsgüt-r in solche von denen der Artikel spricht
und solche die hingegen nur zum Privatnntzen der Ge-
meindbürger dienten, vorzunehmen, und daß diese lez-
tern alsdann unter die Anthcilhaber getheilt und da-
durch jeder Unterschied zwischen Bürgern und Hinter-
fassen aufgehoben werden. Er unterscheidet 4 Klassen
von Gem. indgütern; r) Solche unbekannten Ursprungs;
2) Aus Schenkungen zu bestimmten Endzwecken oder
Ausgaben herrührende; 3) Durch Ersparnisse und aus
dein Gememdseckel erwcrbne; 4)Armen- Echulgüter,
u. f. w. Was die erste Klasse betrift, so muß die
Verwendung derselben untersucht werden; in streitigen
Fällen wird man sie als Municipalgut ansehen. Die
zweite Klasse bleibt ihrer ersten Bestimmung getreu
und ist gang, eigentlich durch den Artikel des Munici-
palgeft es bezeichnet. Die dritte Klasse begreift wahres
Ei cuchum der Gemeindsbürgcr und ist ihnen zur Thei-
»mu, überlassen, wenn ihr Ertrag auch bisher nicht
zum Prioatgenuß der Bürger sondern zu Vermehrung

des Kapitals, zu Verbesserungen und Verschönerungen
des Gememdguts verwandt worden seyn sollte. Die
Stiftnngen der vierten Klasse die nicht eigentliches
Armengut sind, behalten ihre Bestimmung und werden
dazu der Municipalität übcrg.-ben; das eigentliche Ar-
mengut wird ausschließliches Eigenthum der Armen
der Gemeinde. — Da aber ein so engherziger Po-
kalgcist nicht bestehen soll, und durch jene Einschränkung
allgemeine Armenversorgungsanstalten sehr erschwert
wü.dcn, so schlägt der Verfasser Distrikts-Hospi-
tale, die ohne Unterschied für alle Bürger die im
Distrikt wohnen, bestimmt sind — nach folgender Ein-
richtung vor:

Alle und jede vorhandenen Armenfonds werden
den Municipalitäten angegeben. Jede Gemeinde, Cor-
poration u. s. w. giebt für jedes ihrer 20 Jahre alten-
Mitglieder, eine Summe von 100 Franken zur Ecif-
tung des allgemeinen Distrikt-Hospiials; — Corpora-
tionen deren Armengut zu diesen Bei ragen nicht hin-
reicht, können sich durch Ueberlassung des ganzen Ar-
mensuts, von weiterem Zuschüsse befreien; dagegen
solche deren Arniengut den Beitrag von 100 Franken
für jedes Mitglied übersteigt, den Ucberschuß ihres
Guts unter sich theilen können. — Ueberdem wird unter
allen Bürgern des Distrikts eine Collekte für den Di-
strikts-Hospitalfond aufgenommen, und zu Beiträgen
besonders diejenigen Bürger aufgefode- t, die an keinen
Armenfonds Theilhaber waren; der Fremde der Bürger
werden will, muß endlich in die Kasse seines Distrikts
eine zu bestimmende Summe bezahlen.

Der Verfasser zeigt hieraufdie Vortheile der Theilung
dessen, was nach den obigen Bestimmungen und nach
dem Municipalgesetz, weder Municipal- noch Armen-
gut ist; er findet unter ander» einen besonderen Vor-
theil dann», daß alsdann viel leichter mehrere Gemein-
den zu einer vereinigt und dadurch die Zahl der Agen-
ten und der Municipalitäten beträchtlich vermindert
werden kann. — Als Theilungsprincip schlägt er vor:
Hausvater oder Wittwen welche unverheurachete
Kinder haben, erhalten eine Portion; unverheurachete
Manner, Wittwen ohne Kinder, Waisen jedes Alters
— erhalten eine halbe Portion; Bürger und Bürge-
rinnen unter 2« Jahren und verheurathete Frauen, er-
halten eine Viertel Portion.

Am Schlüsse seiner Schrift macht er einige aller
Aufmerksamkeit würdige Bemerkungen über die Vor-
schlage zu Verbesserung der Consritation. Er glaubt,
wann einmal die Municipalitäten orgamsirt sind, so

werden die Agenten ganz überflüßig, die von der
Constitution offenbar an die Stelle von jenen gesczt

waren; er befurchtet von ihrer Beibehaltung nachlhe^-
ligen Gewaltskonflikr. Er wünscht endlich, daß die
Öistriktsaerichte von den streitenden Partheien und nicht
von der Nation bezahlt werden.
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